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 Veröffentlicht am 06.11.1986

Norm

B-VG Art17

Rechtssatz

Die Vergabe von Bauaufträgen an Bau3rmen durch eine Gebietskörperschaft stellt keinen Akt der Hoheitsverwaltung,

sondern einen solchen der Privatwirtschaftsverwaltung dar. Daran ändert auch nichts der Umstand, daß die

Gebietskörperschaft Teile der Baukostensumme von einem ö9entlich - rechtlichen Fonds nur nach den Bestimmungen

dieses Fonds ersetzt erhält.
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